
 

 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 

Das nachfolgend dargestellte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder wurde vom Aufsichtsrat 

in seiner Sitzung am 7. April 2025 beschlossen und wird der Hauptversammlung der FCR Immobilien 

AG am 20. Mai 2025 zur Billigung vorgelegt. 

A. Grundlagen und Zielsetzung 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder 

entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten und die 

Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds sowie den Erfolg des Unternehmens unmittelbar zu 

berücksichtigen. Die Struktur des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der FCR 

Immobilien AG zielt auf eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes und eine 

erfolgsorientierte Unternehmensführung ab. 

B. Verfahren 

Der Aufsichtsrat setzt das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in Einklang mit den 

gesetzlichen Vorgaben in §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG fest. Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat 

externe Berater hinzuziehen, die von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Bei deren Mandatierung 

wird auf ihre Unabhängigkeit geachtet. Die geltenden Regelungen des Aktiengesetzes zur 

Behandlung von Interessenkonflikten im Aufsichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- und 

Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems beachtet. Sollte ein Interessenkonflikt 

bei der Fest- und Umsetzung sowie der Überprüfung des Vergütungssystems auftreten, wird der 

Aufsichtsrat diesen ebenso behandeln wie andere Interessenkonflikte in der Person eines 

Aufsichtsratsmitglieds, sodass das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beschlussfassung 

oder, im Falle eines schwereren Interessenkonflikts, auch an der Beratung nicht teilnehmen wird. 

Sollte es zu einem dauerhaften und unlösbaren Interessenkonflikt kommen, wird das betreffende 

Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen. Dabei wird durch eine frühzeitige Offenlegung 

etwaiger Interessenkonflikte sichergestellt, dass die Entscheidungen vom Aufsichtsrat nicht durch 

sachwidrige Erwägungen beeinflusst werden. 

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung zur Billigung 

vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 

Vergütungssystem nicht, wird nach § 120a Abs. 3 AktG spätestens in der darauffolgenden 

ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vorgelegt. 

Das Vergütungssystem wird durch den Aufsichtsrat regelmäßig überprüft. Bei jeder 

wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 

Vergütungssystem nach § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG der Hauptversammlung zur Billigung 

vorgelegt. 

Das vorliegende Vergütungssystem gilt für die Vergütung aller Vorstandsmitglieder der FCR 

Immobilien AG nach dem Datum der Hauptversammlung am 20. Mai 2025. 
  



 

 

C. Erläuterungen zur Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung 

Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils für das bevorstehende 

Geschäftsjahr die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmitglied fest. Richtschnur 

hierfür ist gemäß § 87 Abs. 1 S. 1 AktG, dass die jeweilige Vergütung in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds sowie zur Lage 

der Gesellschaft steht, die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt und auf 

eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der FCR Immobilien AG ausgerichtet ist. Zu 

diesem Zweck werden sowohl externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt. 

Bei der Beurteilung wird sowohl die Vergütungsstruktur als auch die Höhe der Vergütung der 

Vorstandsmitglieder insbesondere im Vergleich zum externen Markt (horizontale 

Angemessenheit) sowie zu den sonstigen Vergütungen im Unternehmen (vertikale 

Angemessenheit) gewürdigt. Für den externen Vergleich werden hierbei Peer Groups 

herangezogen, die zum einen aus vergleichbaren Unternehmen im Geschäftsfeld 

Gewerbeimmobilien, zum anderen aus Unternehmen aus dem regulierten Markt aus anderen 

Branchen zusammengestellt sind. 

Bei der vertikalen Angemessenheit wird unternehmensintern die Relation der Vergütung der 

Vorstandsmitglieder zur durchschnittlichen Vergütung der ersten Konzernebene sowie zur 

Vergütung der Gesamtbelegschaft ermittelt und diese Relation mit der zuvor genannten Peer 

Group verglichen und auf Marktangemessenheit geprüft, wobei auch die zeitliche Entwicklung 

der Vergütung berücksichtigt wird. Der Aufsichtsrat legt fest, wie der obere Führungskreis und 

die relevante Belegschaft abzugrenzen sind und wie die Vergütung im Vergleich dazu beurteilt 

wird. 

D. Bestandteile des Vergütungssystems 

Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder setzt sich zukünftig aus einer festen, 

monatlich zahlbaren Grundvergütung, welche die Aufgaben und Leistungen der 

Vorstandsmitglieder berücksichtigt und einer von der Erreichung der jährlichen 

Performanceziele des Unternehmens abhängigen, kurzfristigen variablen Vergütung in Form 

einer Jahrestantieme und einer Langfristvergütung, die unmittelbar mit der Wertentwicklung 

des Unternehmens im Zusammenhang steht und somit einen Anreiz für nachhaltiges 

Engagement für das Unternehmen schaffen soll, zusammen. Die Ziele für die kurzfristige und 

die langfristige variable Vergütung werden aus der Unternehmensstrategie der FCR 

Immobilien AG abgeleitet. Darüber hinaus werden die üblichen Nebenleistungen gewährt. 

Insgesamt trägt die Vergütung zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei.  

Die Vergütungsbestandteile teilen sich in feste erfolgsunabhängige Komponenten 

(Jahresfestgehalt, Sachbezüge und Nebenleistungen) und in variable erfolgsabhängige 

Vergütungsbestandteile auf. Die Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen sind in der 

Festvergütung enthalten. 



 

 

Bei der konkreten Ausgestaltung der Vorstandsdienstverträge wird gewährleistet, dass bei einer 

100 % Zielerreichung die langfristigen variablen Vergütungsbestandteile die kurzfristigen variablen 

Vergütungsbestandteile übersteigen. Im Falle maximaler Zielerreichung stellt sich das Verhältnis 

der Vergütungsbestandteile (bezogen auf die Maximalvergütung) dar: 

 

• STI (bei 100 % Zielerreichung):  ca. 1,5 bis 40 %  

• Langfristvergütung (bei 100 % Zielerreichung):  ca. 1,5 bis 40 %  

• Feste Vergütung (Jahresfestgehalt, Sachbezüge und Nebenleistungen):  ca. 20 bis 97 % 

1. Erfolgsunabhängige Komponenten 

1.1. Jahresfestgehalt 

Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, die sich 

insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert. Das 

individuell festgelegte Fixeinkommen wird in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt. 

1.2. Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen 

Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen enthalten insbesondere Sachleistungen wie 

Dienstwagen, Ersatz der Aufwendungen für Dienstreisen sowie Fortzahlung der Bezüge bei 

Krankheit, Unfall und Tod. Daneben schließt die Gesellschaft Versicherungen für den Todes- und 

Invaliditätsfall auch zu Gunsten des Vorstands ab sowie eine angemessene D&O-Versicherung. Der 

Versicherungsschutz soll auch nach Ausscheiden des Vorstandsmitglieds weitergelten, sofern 

Tätigkeiten und Handlungen während der Dauer dieses Vertrages betroffen sind. 

2. Erfolgsabhängige Komponenten 

Die Vorstandsmitglieder erhalten des Weiteren eine variable Erfolgsvergütung („Bonus“). Die 

Höhe des jeweiligen Bonus wird nach Maßgabe des wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens 

und der individuellen, von dem jeweiligen Vorstandsmitglied für die Gesellschaft erbrachten 

Leistungen bemessen. Einzelheiten über die Ausgestaltung und die Gewichtung der 

Bemessungskriterien wurden von der Gesellschaft und den Vorstandsmitgliedern in einer 

gesonderten Vereinbarung niedergelegt, wobei hierin berücksichtigt wird, dass sich die 

Bewertungskriterien überwiegend an mehrjährigen Bemessungsgrundlagen orientieren oder 

eine längerfristige Betrachtung Einfluss auf den Auszahlungsbetrag haben wird und somit die 

Bewertungskriterien eine nachhaltige Unternehmensentwicklung fördern. 

2.1. Kurzfristige variable Vergütung 

Die kurzfristige variable Vergütungskomponente ist an die finanzielle Kenngröße EBT 

(Konzernvorsteuerergebnis) gekoppelt. Die kurzfristige variable Vergütung beträgt 3 % des 

Konzernvorsteuerergebnisses (EBT). 

 

 



 

 

 
2.2. Langfristige variable Vergütung (LTI) 

Den Mitgliedern des Vorstandes wird im Rahmen von Long-Term-Incentive (kurz LTI) eine 

langfristige variable Vergütung gewährt. Bemessungsgrundlage für die Langfristvergütung im 

Allgemeinen ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. Der Aufsichtsrat der 

Gesellschaft legt vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres die in diesem Geschäftsjahr zu 

erreichenden Ziele fest, an denen sich die variable Vergütung orientiert. Der LTI orientiert sich 

insbesondere an der Aktienkursentwicklung und der Rentabilität je Aktie. 

Grundlage für die Bemessung der Aktienkursentwicklung ist die Marktkapitalisierung, die auf 

Basis der letzten zwei Jahre festgelegt wird. Der Aufsichtsrat wird dies mit der Rentabilität je 

Aktie in der Form des Konzernvorsteuerergebnisse (EBT) pro Aktie verbinden. 

E. Festlegung der Maximalvergütung 

Die Maximalvergütung wird für die Vorstandsmitglieder festgelegt und orientiert sich an den 

jeweils maximal möglichen erfolgsunabhängigen und  

-abhängigen Vergütungskomponenten. Die künftige Vergütungsstruktur soll für jedes 

Vorstandsmitglied eine Maximalvergütung in Höhe von EUR 1.300.000,00 vorsehen. 

F. Laufzeit der Dienstverträge und Kündigungsfristen 

Die jeweiligen Dienstverträge sind befristet abgeschlossen und enden automatisch, wenn die 

Befristung abläuft. Im Übrigen sind die Dienstverträge an die organschaftliche Bestellung als 

Vorstandsmitglied gekoppelt und enden, ohne dass es einer besonderen hierauf gerichteten 

Erklärung eines der Vertragspartner bedarf, wenn auch die organschaftliche Bestellung als 

Vorstandsmitglied endet. 

Im Falle der Wiederbestellung des Vorstandsmitglieds gilt der jeweilige Dienstvertrag für die 

Dauer der Verlängerung der Amtsperiode fort. 

Die aktuellen Dienstvertrag sowie die Bestellung zum Vorstandsmitglied sind wie folgt 

festgelegt: 

• Falk Raudies bis 31.07.2025 

• Christoph Schillmaier bis 31.08.2027 

 

 


